
! 
-l 

- 1 

j 
1 
i 
j 

t> 
1 
1 

! 
1 

-1 

! 

1 
l 
1 

Verordnung über besondere Anforderungen an die Gestaltung von 

baulichen Anlagen und Werbeanlagen im Altortsbereich von 

.. r ~~~ !1P;T~P ••••••••••••••••••..•• 

Stadt Fladungen 
Die •.•......................•...• -· ..• . auf Grund des 
Art. 1o7 Abs. 1, 2 und 3 Bayerische Bauordnung (BayBO) vom 
1.8.1962 (GVBl. S. 179) in der Fassung Gesetzes zur Änderung 

Bayer. Bauordnung vom 29.7 •. 1969 (GVBl. S. 184) in Verbindung 
mit Art. 48 ff des Bayer. Landes und Verordnungsgesetzes 
(LS'rVG) vom 17 .11 ~ r9-56 (Bayer. BS I S. 327) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3~1.1967 (GVBl. s. 243) die nachfolgende Ver
ordnung über besondere Anforderungen an die Gestaltung von bau
lichen Anlagen und Werbeanlagen sowie über die Gestaltung und 
Ausstattung von Gemeinschaftsanlagen, Lagerplätzen, Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge und der unbebatiten Flächen bebauter Grund
stücke im Ortsbereich. 

Sie wurde mit Verfügung des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 

·17.08.1979 IV/4.1 - 141 - I 79 
C! •• ljl !!!' • ._ • ai ••••• " e •• $ •••• „ • „ •••• „ • • • Nr . • ............ o • "" ••••••••• 

Teil I 
-·-~-

§ 1 

Geltungsbereich 

Die Verordnung in den Bereichen der Gemeinde, für die kein 
Bebauungsplan nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes ver-
bindlich ist. Die Grenzen sind in der Anlage 1~an-
gegeben. t die Errichtung, die Änderung, die 
setzung, Unterhaltung und den Abbruch baulicher Anlagen und 
Werbeanlagen, auch soweit es sich um nach der Ba.yBO genehmig·ungs
freie Vorhaben handelt. 

T'e'il TI 

§ 2 

(1) Die Errichtung, Änderung oder Instandsetzung von baulichen 
Anlagen ist aus dem B.estand heraus zu entwickeln. Bauliche 

, „An.iaHen müssen sich in Stellung, Form, Umfang und Gestaltung 
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dem Ortsbild und den benachbarten Gebäuden harmonisch ein
fügen. 

(2) Nebengebäude einschließlich Garagen haben sich in Stellung, 
Gestaltung und Werkstoff dem Hauptgebäude anzupassen und in 
ihrer Größe unterzuordnen. 

(3) Für die Unterhaltung der bestehenden baulichen Anlagen im 
Altortsbereich sind die Gesichtspunkte der Denkmalpflege 
maßgebend. 

(4) Schadhafte oder verwahrloste bauliche Anlagen, insbesondere 
schadhafte Einfriedungen an öffentlichen Straßen und Plätzen 
sind auf Anordnung des Landratsam:tes binnen einer angemessenen 
Frist entsprechend instand zu setzen oder zu entfernen. 

§ 3 

(:fl3 Lag~_l~?stan9 und Grundf läch(~ der Bauten 

(1) Die ortsübliche Bauweise ist an den Straßenzeilen einzuhalten. 
Zwischen Vorder- und RLi.ckgebäude sind die gesetzlichen Abstände 
einzuhalten. Ausnahmen hiervon sind in besonderen städtebau
lichen und hJ.storischen Situationen möglich. 

(2) Beim Umbau, Wiederaufbau oder bei Ausfüllung von Baulücken 
haben sich die Baukörper in die vorhandene Stellung der Nach
bargebäude (Firstl.inie, Giebelst.ellung etc.) sowie in die 
Bauflucht einzufügen. 

(3) Das unmittelbare An.bauen an die Grenze kann für Vorder-, Seiten
ader Rückgebäude zugelassen werden, wenn: 

a) sich die Nachbar~-tl~~r eine gleichzeitige und übereinstim
mende Grenzbebauung einigen, worüber der Nachweis durch ge
eignete Planvorlage und die Zustirnrnungserklärung des Nach
barn zu erbringen ist, oder 

b) dadurch ein vom Nachbarn auf der Grenze bereits er~ichtetes 
Gebäude zu einem einheitlichen Baukörper ergMnzt wird 
(A,rt. 6 Abs. 8 BayBO) oder 

c) eine Erklärung der Nachbarn dahingehend vorliegt, daß der 
Erstbauende an die Grenze baut und der Nachbar sich ver
pflichtet, innerhalb eines geringen Zeitabstandes an 

. dieses Gebäude anzubauen. Der Bau ist dann so zu gestalten, 
daß der Nachbar später in übereinstimmender Weise anbauen 
kann und das Gesamtbild nicht gestört wird, so lange der 
Aub.au fehlt. 

( 4) Gescho.ß..., -und Socke.lhöhe werden durch d.ie Gebäude der unmi ttel
haren Umgebung bestimmt. 

In Zweifelsfällen ist die Traufhöhe maßgebend. 

(5) Bei baulichen Veränderungen der Gebäude (Abriß und Wiederaufbau 
von Umfassungsmauern) innerhalb geschlossener Ortscha4't~n.., ist 
zur Vermeidung von Grenzstreitigkeiten vor dem Abriß die Stadt 
Flaqungen so rechtzeitig zu verständigen, daß ein Beauftragter 
der Stadt das bestehende Gebäude einmessen kann. Bei Anlegung 
der Fundamente ist ebenfalls ein Beauftragter der Stadt hinzu 
zu ziehen. 



- 3 -

§ 4 

Bau- und Kunstdenkmale 

Die Stadtmauer samt Wehrtlirmen und ihre sonstig·en historischen 
Anbauten sind in gutem Zustand zu erhalten. Die Änderung oder 
Beseitigung von baulichen Anlagen oder Teile baulicher Anlagen 
mit geschichtlichem Kunst oder kulturhistorischem Wert ist un
zulässig. 
Dies gilt insbesondere für Fassaden und deren Gliederung, Tlir
und Fensterfassungen, Holzfachwerteilen, Zunft- oder Wirtshaus
schilder, Bildstöcke usw. 

'reil III 

§ 5 

Dächer 

(1) Als Dachform ist s Satteldach zu wählen. Auch für Garagen 
und Nebengebäude sind Flachdächer und flachgeneigte Dächer 
untersagt. Für Neubeuten, die nicht direkt an bestehnde 
Altbaut~n anschließen, wird eine Dachneigung von 38 - 42° 
festgelegt. 

Die Dächer sind ihrer F strichtung und Neigung sowie 
ihrem Baustoff mit Rücksicht auf das Ortsbild iu gestalten. 
Zulässig sind nur Dachziegel in naturroter Färbung oder in 
Fleckten. Die Dachkehlen sollen farblich den verwendeten 
Da:ch:ziegeln angepaßt werden, oder so dicht geschlossen seJ.n, 

. ,daß.„die Blechverwahrungen nicht sichtbar werden. 

Zink-, Aluminium, zementgebundene Platten (z.B. Eternit) 
oder Kunststoffe ff.ä. dürfen als Dachdeckung nicht verwendet 
werden. 

(2) Die Schornsteine sollen möglichst am Dachfirst austreten. 
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(3) a) Dachgauben sind unerwünscht und nur in besonderen Ausnahme-
len auf der der Hauptstraße abgewandten Seite zulässig. 

Sie dürfen nur elnen untergeordneten Teil der Dachfläche 
einnehmen. Von den Ortgängen ist ein Mindestabstand von 
2,oo m einzuhalten. 

b) Dacheinschnitte sind nur zulässig, wenn sie sich Form 
und Größe unterordnen, das Dach nicht verunstalten und 
das Ortsbild nicht beeinträchtigen. Auch die in Satz a) 
angesprochenen Dachgauben müssen diese Forderung er len. 

c) Liegende Dachflächenfenster sind ebenfalls wie Dachgauben 
nur auf den der Hauptstraße abgewandten Seiten zul sig 
und müssen den vorbeschriebenen Anforderungen an das Orts
bild genügen. 

(4) Die Dächer der Nebengebäude und Garagen sind der Dachform der 
Hauptgebäude anzupassen. 

§ 6 

Außenwände 

(1) Das Mauerwerk ist zu verputzen. Verkleidungen jeder Art, z.B. 
mit Mosaik, Zink, Eisenblech, Asbestzement, Scobal , Verblend
steinen sind nicht zulässig. 

Ausnahmen sind bei Neu- bzw. Ersatzbauten für Holzverklei.dungen, 
Natursteinverblendungen, Holzschindeln ~nd Verschieferungen 
möglich. Plattenverkleidungen sind grundsätzlich nur für den 
Sockel max. s Fußbodenoberkante des Erdgeschosses und nur 
aus grauen oder mittelbraunen großformatigen Natursteinplatten 
zulässig. Fachwerkhäuser sind als solche zu erhalten. 

(2) Fachwerkkonstruktionen sind, soweit vorhanden, auf den Boden
sockel herunterzuführen. 

(3) Bei Renovierung von Außenwänden freigelegtes Fachwerk ist 
dem Landratsamt zu melden. 

(4). Freistehende Umfassunqswände ohne Öffnung wie z.B. Brandmauern 
sind wie die Hauptseiten des Gebäudes auszubilden, es sei denn, 
daß es sich um eine Baulücke handelt, die innerhalb eines Jahres 
nach Erlaß der Satzung bzw. nach legung der Wand wieder 
schlossen w.ird. 

§ 7 

Fenster, Türen, Freitreppen und Balkone 

(1) Fenster, Türen und Gliederung müssen in einem guten maß-
stäblichen Verhältnis zum Baukörp~r stehen. 

(2) Fenster mit vorhandener alter Sprosseneinteilung sind zu er
halten. 
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(3) Sprossenteilung von Fenstern soll sich nach'überkommenen 
Vorbildern orientieren, auch beigefügte Schemazeichnung. 

(3a)Außentüren, sol sich ebenfalls an gute ü.berkommene Vorbilder 
orientieren. Metalltüren sollen nur in Ausnahmefällen nach 
Vorlage einer Darstellung (Zeichnung oder Poto) Verwendung 
finden. 

(4) Schaufen sind nur im Erdgeschoß zulässig. Sie sollen sich 
in Form, Größe und Ausbildung .in die Gebäudefront einfügen. 
Das völlige ungegliederte Aufreißen der Gebäudefront ist unter
sagt. Vorhandene E'achwerkkonst.uktionen sind zu erhalten. 

(5) Äußere Freitreppen sind zulässig, wenn Verkehr luß nicht 
inträchtigt wird„ Die Gestaltung der Geländer ist einfach 

und ohne modischen Schmuck zu erhalten. 

(6) Balkone und Brüstungen dürfen nur in Mauerwerk verputzt und 
~) in Holz ausgeführt werden. 

§ 8 

Putz 

Andere Ausführungen sind möglich, wenn s sich dem Ortsbild an
passen. Sie bedürfen der besonderen Genehmigung durch das Land
ratsamt. 

(1) Ausführung des Putzes soll s leichter Kellenstrich ohne 
starke Gratbildung erfolgen. 

(2) Das Glätten oder Glattreiben ist gestattet. De leichen die 
Ausführung von Spritzwurf und Kratzputz..,.. 

§ 9 

Anstriche 

(1) Weiße und ganz hel Farben sind nicht zugelassen. Die Farben des 
Außenputzes, der Dachrinnen, Abfa.1 und Fensterrahmen haben 
sich der vorhandenen UrngE:~bung anzupassen. S sind me ichtig 
und mit der Gemeinde festzusetzen •. Bei Baudenkmälern gern. Denk-

. ma.lschutzgesetz ist das Erlaubn:.Lsv.erf ahren nach DSchG zu beachten 
. (vgl. § 4 ( 2) dieser Verordnung) • 

(2) Erneuerung von.Anst.rJ.chen sind :F'arben in den für das Ortsbild 
cha:i:akte.:i::.i..s.±J...s.c.b.e..tk„'I'önen zu 1rerwenden. (Bei der Gemeinde 
Llegt. e.ine __ Ea:r:bkar.tei, der gewünschten Farbtöne zur Einsicht auf) • 

(3) Fachwerk- und Holzverkleidungen s dunkel zu halten. Verkleidungen 
aus Holzschindeln sind hiervon ausgenommen. Diese sind entsprechend 

in (1) und (2) angeführten chtlinien zu behandeln. 

6 
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§ 10 

Markisen, Jalousetteh, Rolläden 

Unharmonisch wirkende Stoffe sind nicht zulässig. Rolläden be
dürfen einer gesonderten Genehmigung. Bei Fachwerkhäusern sind 
sie unzulässig. Klappläden ist. im Ortsbereich der Vorzug zu geben. 

'I1e.il IV 

§ 11 

Einfriedun~ 

(1) Als Einfriedung sind verputzte Mauern, Mauern in Naturstein 
oder Holzlattenzäune mit senkrechter Lattung zulässig. Scheren
gitter ~nd ausdrücklich untersagt. 

(2) Holzlattenzäune sollen 1,2o m Höhe nicht überschreiten. Ein-

§ 12 

iedungsmauern sind bis zu einer Höhe von 1,8o m, gemessen 
von Straßen oder Gehst.eigoberkante, zulässig. Vorgärten ge
ringer Tiefe sollen nicht mit Zäunen oder Mauern eingefriedet 
werden. Mauersockel sind bis zu o,4o m Höhe zulässig. 

Außenwerbung 

(1) Werbeanlagen haben in Anzahl, Größe, Art und Form auf das Orts
bild Rücksicht zu nehmen. Schilder, Aufschriften und Bemalungen, 
Anschlagtafeln, Aushänge- und Vereinskästen, Verkaufsautomaten, 
Lichtreklame usw., die sich nicht in ihre Umgebung oder das 
Ortsbild einfügen, sind unzulässig. 

(2) Die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und wesentliche Änderurlg 
von Werbeanlagen unterliegen über die Vorschriften des Art. 85 
BayBO hinaus der Genehmigungspflicht. 

(3) Automaten dürfen nur bis zu einer Größe von 1,Soqm errichtet 
werden. Sie müssen in gedeckten Farben gehalten werden. 

§ 13 

. Freileitungen usw. 

(1) Elektrische Leitungen, Fernsprechkabel, B euchtungseinrichtungen,, 
Blitzableiter, Fernseh- und Rundfunkantennen (Gemeinschaftsan- i 
tennen) sind so anzubringen, daß sie das Ortsbild .nicht beein- · 

.. trächtigen. Bei Mehrfamilienhäusern sind Gemeinschaftsantennen 
v:orz.usehen. 
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§ 14 

Geh- und Fahrbahnbeläge : Stellplätze 

Mit Ausnahme de:r: Fahrbahnen und den hiermit im Zusammenhang stehen
den Gehsteigen sind alle Gehwege und Stellplätze in Na.turpf laster 
oder Verbund&..~~~\::Jl~~~ pflaster auszuführen„ Dies gflt 
insbesondere fiir die Plätze um das Rathaus und die Kirche. 

'J:ei l V 

§ 15 

Anträge zur Er.:.1.'.:.!Ehtun_g, .Änderung odf::r. Instandsetzung von baulichen 
Anlagen 

(1) Anträge zur Errichtung oder .Änderung von baulichen Anlagen müs
sen durch geeignete Plandarstellung oder Lichtbilder die Ein
fügung in die Nachbarschaft nachweisen.-Dte--vorgesehene Außenge
stal tu:ng ·und ihre E'arbgebung ist zu beschreiben. In Zwe:if elsfällen, 
sind Farbproben vorzuweisen. 

(2) Vor Baubeginn ist der Gemeindeverwaltung mitzuteilen, wer die 
Arbeiten ausführt. Der Beginn der Arbeiten ist gleichfalls an
zuzeigen. 

§ 16 

Ausnahmen .und· Befreiur:..stel! 

(l) Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschriften dieser Verordnung 
können Rahmen des Art. 88 BayBO im Einvernehmen mit der Ge..:. 
meinde g·ewähr:t werden. Hierbei ist besonders darauf zu achten, 
daß das Ziel der Verordnung, das Ortsbild zu erhalten, nicht 
beeinträchtigt wird. 

(2) Bei Bauwerken, die dem Denkmalschutz unterstehen, ist das Er
laubnisverfahren nach Art. 6 DSchG zu beachten (vgl. § 4 (2) 
dieser Verordnung) • 

§ 17 

.Ordnungswidr igkeite~ 

Wer den Vorschri.f ten dieser Verordnfihg oder einer auf Grund dieser 
Verordnung ergangenen .·vollziehbar.en Anordnung vorsätzlich zuwider
handelt,. kann. gern. Art. lo5 Abs •. 1 Nr. 11 der BayBO mit einer Geld-

.bußs .. bis .zu 1D.ooo,-- DM, wer ihr fahrlässig zuwiderhandelt, gern . 
.. A:rt„ lo5_ Ahs. 3. der BayBO mit einer Geldbuße bis. zu 5 „ooo, -- DM 

bele.g.L .werden. 
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§ 18 

Baueinstellung, Baubesicht~~ 

B Verstößen gegen„ die Verordnung:können in Art. 99 ff BayBO 
vorgesehenen Maßnahmen ergriffen werden. 

§ 19 

Inkraf tt:r.eten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft: . 

. . Ii1ladu.RgQR . ............ , den 3.1 ... s ... 1..9.7-7· . • . 

.. ····~·-······ 
1. l;:errneister 

Verwal tt.mgs,&E'.meinschaft FladungeQ 
Bekanntgemacht im Amtsblatt der -t;-e:re:e:i:t1:dett:rt-a€1:4:.--des--La-Ft8„:1<.,r-e.l.s~ 
lth:örr--@ramtrI:d--vom .25„ ,f\u,g11~t .1.979 •••••••••. Nr. 34 ••••••••••••••• 

Gt!mu:i:'rrde/Stadt flEictupg~11 .•• -4 (. f. (f !.'1 .... 

. . . . . . . . 1:-.r~ ....... . 
Unterschrift 
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Ges tal tung§empJehlun9el1' .zu·:r Verordnung 

Beispiele fUr Dachgaube• 

A Giebelgaube 

B Schleppgaube 

C moder•ere Form 

(z.B. Kupferblechverkleidung) 

. . 

" , . 



Stehen<t~· ab~ewal111te tia11lll'! 

mit Verschiefe1·un~ - auch 

Verkleid1tng rniL Bieber
c>1·hwanz„i1~gel möglich-

kann a111· tl •i t Ktt,t'er-
• 1.IP<·h 11111t"?r Verwendung 

•. · 111 :--; t 1· 11 ra l zen ausge-

l d t1r1 wt• rden. 

F'ränkhH~lie Dach„ube .be.1 der 
die l•'en s 1 c rs tör~ke tn dl\ • 

Hiegelgerlist ei"f•••t.z.t ·Mnd. 
Giehelf'eld verbr•tt•ri, 
Sei tenwu11~en verltret.tert 
oder verMchindelt, 

„. 

.„. 'tf''41'\, 



Beispiele fUr Feaster mit Gewände 

( In verputztea Gebäuden ) 
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VierflUgeligee Feaater mit 

Stockrahmea und Kämpfer. 

Einfachfenster mit Isolier

verglaeuag • 

Bei a•näherad gleichen Fen

etergrößen ergibt eich durch 

die Sohlbank uad die andere 

Auftoiluag u•d Ijo1zetärken 

eia völlig unterschiedliches 

Bild beider Feaeter 

ZweiflUgeligee Feaeter mit 

Sto:ekrahme• uad Kämpfer, 

aenkreohte Mittelsprosse 

verstärkt. Dadurch optieche 

Wirkung eines vierflügeligen 

Feaatere • 

... 
Beispiel für die gelungene 

neuzeitlic~e Iaterprtation 

historieoher Vorlagen. 
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Beispiel fUr Feaater in Putzflächea 

( Bei. Fachwerkhäusern mit geputztem Sockelgeechoß ) 

V • 

- 0 

J 

Zweif'lügeligee Feaeter mit Stockrahme• 

ale Eia.f'achfenater mit Ieolierverglaeung 

Bei klein•• Feaater• kann auf einen 

Kämpfer verzichtet werdea, ohne daß ei'ch 

der Charakter dee Feaetere Rachteilig 

verändern wilrde. Die aazuatrebeade 

Kleiateiligkeit bleibt erhalte•. 

( Vergleiche nächete Seite ) 

Das gleiche Feaeter (siehe oben) erhält 

durch die Verwendung von Bleieproesen 

anstelle der Sproeeenteiluag in Holz, 

durch Eiabau ein.er Sohlbank und durch 
"' Anordne• eiaer Putzfaaohe ein völlig 

neues Auseehea •. Zudem wird eine Be -

toauag dee Fensters bewirkt • 

• 
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Beispiel !Ur Feaster im Fachwerk 

·~· / 

--
~ 

1/ c.----- "' +-----7 0 -----i--

t 
0 
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-~ ____ /_/____ \J '\ , . : . "-"---l l ____ \\ ___ . 
::i.r . .:c1 1 1 r 

1 
I 
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DreiflUgeligee Feaeter 

mit Stockrahme• ale 

Eiafachfeaeter mit 

Ieolierverglaeuftg. Im 

Fachwerk eollten die 

Feaeter mit eiiem um

laufeadea Holzrahmen 

vereehea werdea. 

(~iehe untea ale Galgeft

feaeter) ~ 

Vor allem iet darauf zu 

achtea, daß dae Gefüge 

dee Fachwerke aicht ge

oder gar zeretört wird. 

Aue dieeem Gruad sollten 

fUr dea Eiabau von Fenstern 

niemale Sttitze:n, Streben 

oder Querriegel entfernt 

werdell. 
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Beiepiele für HauseiagangetUrea 

~-;-n 

() 
.-......i. 
t 
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1 -

1 .... 

~ 

' 

Hauseiagaagstüre ia Fachwerk mit 

Umfaesuagszarge (vergleiche 

Feaster .Blatt 3 ) 
Holzrahmen mit Massivbrettfüllung 

Das oft Ubliche kleine Feneter 

Ube.r der·TUre zur Belichtung des 

Flures wurde hi~r mit i• den Tilr

rahmea eingebaut • 

HauseiagaagetU»~ wie obem. 

Bei zu geriager Höhe kaan dae 

O~erlipht auch durch GlaefUllungen 

mit Holz- oder Bleieproseenteilung 

ia der TUre ersetzt werden. 

„„ 
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Beispiele fUr HauseingaastUrea 

DD 
• 

~ 

DD 
. ~----
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T 
o..------·-

,, 

TUre ia verputztem Mauerwerk mit 

Stookrahmeakoaetruktion. 

Geetemmte~ Holzrahmen mit Maeeiv

fillluagea • 

"Stilgerechte" Türe ale Eingar.ii-geitü:re 

fUr ein Geechäf~. „ 
Ia eine Holzrahmeakonetruktion werden 

. Gl•efUlluagea eingeeetzt • 
• 1 • .' 

Dae Oberlicht kaan entfallen oder 

ee wird durch eiaen Kämpfer abgesetzt. 

Im unteren Bereich iet als Tritt -

echutz eine Holzfüllung rateam. 

„ „ 
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FRÄNKISCHE GESIMSAUSBILDUNG 

A mit eiRfachem Gesimsbrett 

B mit profiliertem Holzgesims 

C mit profiliertem Putzgesime 
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